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Fassung

Entwurf

Bearbeitung

Firu mbH - Berliner Straße, 10 - 13187 Berlin

Stand

März 2026

Bebauungsplan Nr. 57

"An der Eichspitze Süd -

Städtebauliche Neuordnung des SO-Gebietes Krematorium"

Kartengrundlage

Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) - Brandenburg

Bebauungsplan Nr. 45 - „An der Eichspitze Süd“ der Stadt Ludwigsfelde, OT Genshagen

Übersichtskarte
ohne Maßstab

Quelle: Quelle: © GeoBasis-DE/LGB 2025

Planzeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 bis 11 BauNVO)

Gewerbegebiet

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

             0,80 Grundflächenzahl (GRZ)

    69 m (ü. NHN) Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß

Bauweise, Baulinie, Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Verkehrsfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

öffentliche Grünfläche

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdisch (hier: Gashochdruckleitung)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs Grenze des räumlichen
des Bebauungsplans Geltungsbereichs 

B-Plan Nr.45
Kartengrundlage

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer Bäume

Straßen, Wege Gasleitung

Zaun Elektroleitung mit Mast

Nutzungsart Geländehöhe

Teil A: Planzeichnung

Rechtsgrundlage
· Baugesetzbuch (BauGB) in in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das

zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist.

· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist

· Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBI.I/18,
[Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBI.I/23, [Nr. 18]).

· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die zuletzt durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist.

Lagesystem: ETRS89
Höhensystem: DHHN 2016
Maßstab: 1:1500
AZ: 2018-020/800
Planunterlage gemäß § 1 Absatz 1 und 2 der Planzeichenverordnung von 1990
in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift zur Herstellung von Planunterlagen für Bauleitpläne, Vorhaben- und
Erschließungspläne sowie Satzungen nach  § 34 Absatz 4 Baugesetzbuch (Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums
für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr und des Ministeriums des Inneren vom 03. September 1997)

Sonstige Hinweise:
Die Lage der Gasleitungen wurden dem Ingenieurbüro Kraatz zur Verfügung gestellten Unterlagen

Die Flurstücksgrenzen wurden aus dem übergebenen Datenbestand (Stand vom April 2018) von der Stadt Ludwigsfelde dargestellt.
Der Gebäudebestand wurde der automatisierten Liegenschaftskarte entnommen.

© ÖbVI Dr. Uwe Kraatz

GasHD-Leitung  von der IPG mit Stand vom 11. April 2018 entnommen.

Ludwigsfelde, den 27. April 2018

Verfahrensvermerke
1. Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.09.2024 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde am 01.10.2024  im Amtsblatt Nr. 41 der Stadt Ludwigsfelde ortsüblich bekannt gemacht.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

2. Vorgezogene Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Die vorgezogene Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte
mit dem Schreiben vom 04.11.2025 . Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich 19.12.2025 ihre
Stellungnahme an die Stadt Ludwigsfelde einreichen.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

3. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange

Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit dem Schreiben vom ......................
Die Behörden und Träger öffentlicher Belange konnten bis einschließlich ......................  ihre Stellungnahme an die Stadt Ludwigsfelde
einreichen.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

4. Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB - Öffentliche Auslegung

Der Entwurf des Bebauungsplans i. d. F. vom ...................... , bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und der
Begründung, wurde in der Zeit vom ...................... bis ...................... sowohl über das Planungsportal DIPLAN als auch im Geoportal der
Stadt Ludwigsfelde veröffentlicht. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet hat dieser während folgender Zeiten
Montag                 von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Dienstag               von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch               von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Donnerstag           von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag                  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Eine zusätzliche Einsichtnahme in die Planunterlagen bestand nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten. Die
Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden können, am ...................... im Amtsblatt Nr. ......... der Stadt Ludwigsfelde ortsüblich bekannt gemacht
worden.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

5. Abwägungsbeschluss

Die vorgetragenen Bedenken und Anregungen sowie die Stellungnahmen der Behörden, Träger öffentlicher Belange und der
Öffentlichkeit wurden von der Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung am …….. . ……… . ………… behandelt.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

6. Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung und der Begründung, wurde von der Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher
Sitzung am …….. . ……… . ………… i. d. F. vom …….. . ……… . ………… als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde mit
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom …….. . ……… . ………… gebilligt.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

7. Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans und die textlichen Festsetzungen mit dem hierzu ergangenen Beschluss der
Gemeindevertretung vom ......................  übereinstimmen. Die Satzung über den Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung und
den textlichen Festsetzungen, wurden am ...................... ausgefertigt.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

8. Bekanntmachungsvermerk

Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der Bebauungsplan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ...................... im Amtsblatt Nr. ...................... der Stadt
Ludwigsfelde ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

9. Rechtskraft

Die Satzung ist am ......................  in Kraft getreten.

Ludwigsfelde, den ............................................ Siegel:
Bürgermeister

Pflanzliste A
Sträucher (bis 3 m)

Rosa canina Hundsrose

Rosa corymbifera Heckenrose

Cornus sanguinea Roter Hartriegel

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen

Cytisus scoparius Besenginster

Prunus spinosa Schwarzdorn

Sträucher (3 - 7 m)

Crataegus monogyna Weißdorn

Corylus avellana Haselnuss

Frangula alnus Faulbaum

Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Salix purpurea Purpurweide

Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball

Bäume bis 15 m (III. Wuchsklasse)

Acer campestre Feldahorn

Prunus padus Traubenkirsche

Hinweise
Einsichtnahme in die DIN-NORMEN
Die DIN 45691 ist bei der Stadt Ludwigsfelde zu den Öffnungszeiten einsehbar.

Abfallentsorgungssatzung des SBAZV
Grundsätzlich sind Behälterstandplätze und Zuwegungen entsprechend den Regelungen und Festsetzungen des § 18 der
Abfallentsorgungssatzung des SBAZV (abrufbar unter www.sbazv.de) zu erstellen. Sofern im Zuge der späteren
Baumaßnahmen verkehrstechnische Einschränkungen oder die Ausweisung von Stellplätzen erforderlich werden, sind diese im
Rahmen eines Ortstermins mit dem SBAZV abzustimmen.

Stellplatzsatzung der Stadt Ludwigsfelde
Für das Plangebiet gilt die Satzung der Stadt Ludwigsfelde über die Herstellung notwendiger Stellplätze (Stellplatzsatzung) vom
24.09.2024, die am 02.10.2024 in Kraft getreten ist.

Beschränkung der Zufahrt an der Landesstraße L 793
Für das Gewerbegebiet GE ist die Erschließung von der L 793 aus durch die Errichtung einer Zufahrt innerhalb der öffentlichen
Grünfläche möglich. Diese Zufahrt ist sowohl für in ein- als auch ausfahrender Richtung ausschließlich als Rechtsabbieger
zulässig.

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
Die ausgewiesene Maßnahmenfläche ist eine nachrichtliche Übernahme einer Ausgleichsmaßnahme i.V.m. mit der Erstellung
der B 101. Erforderliche Eingriffe werden hiermit mit einem Kompensationsfaktor 1:3 bewertet.

Bauzeitenregelung
Gemäß § 39 Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 BNatSchG ist es verboten, in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September Bäume
außerhalb des Waldes, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen.
Das gilt für alle Gehölze, unbeachtet dessen, ob sie gesetzlich geschützt sind oder nicht.
Die Baufeldfreimachung und die Fällung von Gehölzen muss in der Zeit zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar
erfolgen, um eine Beeinträchtigung von Vögeln während der Brutzeit, die Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der
Vögel sowie der Entwicklungsformen (Eier, Jungvögel) zu vermeiden. Vor Beginn der Bautätigkeit sollte eine nochmalige
Kontrolle der zu entnehmenden Gehölze auf Nist- und Ruhestätten - auch bezüglich des Eichhörnchens - erfolgen.
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Teil B: Textliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
TF 1 Im Gewerbegebiet mit der Kennzeichnung GE gemäß § 8 BauNVO sind allgemein zulässig:

· Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe,
· Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.
Ausnahmsweise können zugelassen werden:

· Tankstellen,
· Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,
· Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb

zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind,
· Anlagen für sportliche zwecke.
Nicht zulässig sind:

· Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art,
· Vergnügungsstätten.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, die überbaubaren und die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sowie
die Stellung der baulichen Anlagen
TF 2 Eine Überschreitung der GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 und 3 BauNVO ist nicht zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 BauNVO)

TF 3 Die maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen wird als OK 69 m ü. NHN festgesetzt.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

TF 4 Im Gewerbegebiet sind ausnahmsweise Überschreitungen der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen auf max. 10 % der Grundfläche
um bis zu 3 m durch betriebsnotwendige Schornsteinanlagen, Anlagen zur Wärmeerzeugung, Silo- und Tankanlagen, Lüftungsanlagen
zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 6 BauNVO)

TF 5 Im Gewerbegebiet GE sind auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen Stellplätze und Garagen sowie Nebenanlagen und
Einrichtungen im Sinne von § 14 Abs. 1 BauNVO mit Ausnahme von Zufahrten und Zuwegungen unzulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 BauNVO)

Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksfläche
TF 6 Im Gewerbegebiet GE ist pro angefangene 2.000 m² Grundstücksfläche mindestens ein standortgerechter großkroniger heimischer
Laubbaum mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen. Baumpflanzungen gemäß TF 7 können angerechnet werden. Es sind
Arten der Pflanzliste A zu verwenden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

TF 7 Im Gewerbegebiet GE sind ebenerdige Stellplatzflächen durch Flächen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Je acht Stellplätze ist ein
standortgerechter großkroniger heimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von 18-20 cm zu pflanzen. Eine Zusammenfassung zu
Baumgruppen ist zulässig. Es sind Arten der Pflanzliste A zu verwenden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

TF 8 Im Gewerbegebiet GE sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zu begrünen und zu erhalten. Die Verpflichtung zum
Anpflanzen gilt nicht für Wege und Zufahrten.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 2 Nr. 25a BauGB)

Maßnahmen für die Erzeugung aus erneuerbarer Energie
TF 9 Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflächen der Gebäude und baulichen Anlagen
innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden solaren
Strahlungsenergie auszustatten.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB)

TF 10 Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu realisierende
Solarmindestfläche angerechnet werden.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB)

Zufahrten
TF 11 In der öffentlichen Grünfläche ist die Anlage von einer Grundstückszufahrt zum Gewerbegebiet GE mit bis zu 15 m Breite zulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften
TF 12 Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung zulässig. Zulässig sind Werbeanlagen
mit einer Ansichtsfläche bis zu 3 m² und einer Höhe von max. 4 m über Oberkante des Gebäudes. Dies gilt nicht für Werbeanlagen, die mit
der Fassade verbunden sind und nicht über die Oberkante des Gebäudes hinausragen. Blink-, Wechsel- und Reflexbeleuchtungen sind
unzulässig.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
TF 13 Im Gewerbegebiet GE sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren Geräusche die  angegebenen Emissionskontingente LEK nach
DIN 45691:2006-12, „Geräuschkontingentierung“ von 60 dB am Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und 50 dB in der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr)
nicht überschreiten. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der
Beurteilungspegel Lr den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 4 BauNVO)

TF 14 Im Gewerbegebiet GE müssen die Außenbauteile von Gebäuden mit Büroräumen zum Schutz vor Straßenverkehrslärm ein
gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß (R'w, res) von mindestens 38 dB aufweisen.
(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskataster mit Stand vom ...................... und weist die
planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der
planungsrechtlichen Bestandteile geometrisch eindeutig. Die übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in der
Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

.................................................................. Siegel
(öffentlich bestelltes Vermessungsbüro)

Nachrichtliche Übernahme
Trinkwasserschutzzone

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Schutzzonen des Wasserschutzgebietes Ludwigsfelde und ist Bestandteil der
Schutzzone III B.
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